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Liebe Hollenthoner,  
liebe Hollenthonerinnen, 
liebe Jugend und Kinder! 
 
Ein Ăturbulentesñ Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. Wir haben Gl¿ck, dass wir hier 
in der Buckligen Welt ï in Hollenthon leben d¿rfen, wenn wir das Geschehen in der 
Welt betrachten!  
 

Nach zehn Jahren B¿rgermeister, also kurz vor den nªchsten Gemeindewahlen, nutze ich die Gelegen-
heit in der Gemeindezeitung R¿ckblick zu halten. Im Gemeinderat, gemeinsam mit der Bevºlkerung, 
konnten wir sehr viele Projekte umsetzten und immer wieder notwendige Sanierungen erledigen.  

 
¶ Volksschule ï Sanierung vom Abwasserkanal, Anschaffung Smartboards und Tabletts 
¶ Aufstellen eines Papier- und Silofoliencontainer  
¶ Urnenhain  
¶ Bauprojekte  

- Kassenordination Dr. Raychart / Dr. Fertsak  
- Junges Wohnen, Wohnungen und Bauplªtze 
- Sanierung ĂAltes Amtshausñ 
- Gemeindeamt neu 
- Kaufhaus neu 
- Feuerwehrhaus in Stickelberg 
- Feuerwehrhaus in Obereck 
- Sanierung Kindergarten 
- R¿ckstaubecken in Stickelberg und Bach-Verrohrung  
- Gesundheitszentrum bySenft  
- Regenwasserkanal in Gleichenbach 

¶ StraÇen- und Gassenbezeichnungen im Ort Hollenthon 
¶ Breitband ï in 98% der Hªuser im Gemeindegebiet die anschlieÇen wollten 
¶ Wasserversorgung ï Trinkwassersicherung/BW, Ausbau Obereck, Blumau und Grohdorf 
¶ Fºrderung von Feuerwehrfahrzeugen, Ausr¿stung und der Jugendfeuerwehr 
¶ GemeindestraÇen- und G¿terwegsanierung 
¶ Fºrderung der Vereine 
¶ ĂWillkommenstafelñ Ortseinfahrten - Hollenthon (werden demnªchst montiert) 
¶ Erneuerung der Rottentafeln  

               und noch einiges mehr.  
 
Diese zahlreichen Beispiele zeigen, dass sich unsere Gemeinde in den letzten Jahren bestens entwickelt 
hat. Durch die Teuerung in allen Sparten kºnnten diese Projekte und Vorhaben jetzt nicht mehr finanziert 
werden.  
 
Ich bedanke mich immer wieder f¿r die finanzielle Unterst¿tzung beim Land N¥. Ich weiÇ, es ist  
Steuergeld von jedem Einzelnen, aber es kºnnte auch Ăanders woñ verteilt werden.  
 
Unsere Hauptaufgabe in den nªchsten Jahren wird die Sanierung der GemeindestraÇen und G¿terwege 
sein. Mit Stickelberg und Spratzeck starten wir 2025, danach ist Horndorf und ĂAm Sonnenhangñ Thema.  
 
Die untere Spratzau (Bereich Fischteiche) schlieÇen wir an die ºffentliche Wasserversorgung an. 
Weiters werden wir die StraÇenbeleuchtung im ganzen Gemeindegebiet modernisieren und auf LED-
Leuchten austauschen. Die Breitband -Fertigstellung ist bereits in Planung.  
 
Nat¿rlich werden wir uns wie bisher, auch um Alles andere k¿mmern, was erledigt werden muss!  
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Am 26.1.2025 wird sich die politische Gemeinde bei den Gemeindewahlen neu formieren. Darum  
bedanke ich mich jetzt schon bei den ausscheidenden Gemeinderªten und speziell beim Vizeb¿rgermeis-
ter f¿r die geleistete Arbeit in der Zeit, in der wir gemeinsam Verantwortung f¿r unsere Heimat tragen  
durften. 
Euch - liebe BewohnerInnen bitte ich vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.  
Nur mit Eurem Vertrauen kºnnen wir wieder den Weg - 
ĂHollenthon noch lebens- und liebenswerter zu gestaltenñ ï miteinander weitergehen! 
 
Ein herzliches Dankeschºn f¿r die sehr gute Zusammenarbeit, unserem Herrn Pfarrer Florian, den  
Feuerwehren, den Vereinen, dem Roten Kreuz, den Dorferneueren, dem Personal im Kindergarten, dem 
Lehrpersonal der Volks- und Musikschule, sowie Sabine Holy vom Senioren Aktiv.  
 
Ein besonderes DANKE geb¿hrt meinen Mitarbeitern vom Bauhof, vom B¿ro 
und ALLEN, die das ganze Jahr ¿ber mit Wertschªtzung gegen¿ber den Mitmenschen und Engagement 
einen positiven Beitrag f¿r unsere Heimat Hollenthon leisten! 
 
Was ich noch sagen wollte: Danke auch f¿r die wunderschºn, dezent geschm¿ckten Hªuser und  
Vorgªrten zur Weihnachtszeit. Vielleicht ist das f¿r nªchstes Jahr eine Motivation f¿r alle anderen  
Hausbesitzern.  
 
Ich w¿nsche Euch und euren Familien ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes und gl¿ckliches 
neues Jahr 2025 
 
Ich bin stolz Euer B¿rgermeister sein zu d¿rfen 
 
 
Manfred Grundtner 

 Protokollauszug der Gemeinderatsitzung vom 22. Oktober 2024 

Top 1  
 

Protokoll vom 27.06.2024   Das Protokoll wurde den Protokollpr¿fern GR Elisabeth Schabauer und GR 
Roman Schwarzl sowie allen anderen Gemeinderatsmitgliedern mit der Einladung zur Gemeinderatsit-
zung ¿bermittelt. Es gibt keine Einwªnde. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Als neue Protokoll-
pr¿fer werden GR G¿nter Reuscher und GGR G¿nter Reisner bestellt.  
 

Top 2  
 

Bericht des Pr¿fungsausschusses Der Bericht ¿ber die Gebarungspr¿fung vom 03.10.2024 wird vom 
Pr¿fungsausschussobmann Roman Schwarzl verlesen. Der Bericht wird einstimmig genehmigt.  
 
 

Top 3  
 

Nachtragsvoranschlag 2024 Der B¿rgermeister berichtet, dass die Erforderlichkeit f¿r einen Nachtrags-
voranschlag gegeben war. Der Nachtragsvoranschlag wird erlªutert. Der Entwurf des Nachtragsvoran-
schlages 2024 war vom 7.10.2024 bis 22.10.2024 zur allgemeinen Einsicht am Gemeindeamt aufgelegt. 
Wªhrend der Auflagefrist wurden keine Erinnerungen eingebracht. Es folgt eine Debatte. ¦ber Antrag des 
B¿rgermeisters wird der Nachtragsvoranschlag in der vorliegenden Form einstimmig beschlossen. 
 

Top 6  
 
Beschluss 10.  nderung ¥rtliches Raumordnungsprogramm  
Der B¿rgermeister erlªutert, dass es noch  nderungen seit dem Verordnungsbeschluss vom 27.06.2024 
gegeben hat. Der Beschluss wird einstimmig gefasst.  
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Mag. Stefan Wappel, von der Rechtsanwaltskanzlei BECK + PARTNER RECHTSANW LTE, 
bietet zuk¿nftig f¿r Gemeindeb¿rger jeden ersten Dienstag im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr   
eine kostenlose Rechtsberatung in Form einer Erstberatung in den Bereichen Zivilrecht,        
Strafrecht, Verwaltungsrecht und Wohnrecht an. Die Erstberatung erfolgt im Gemeindeamt         
Hollenthon. 

 
Anmeldungen sind bitte unbedingt vorab und direkt ¿ber das Gemeindeamt 
Hollenthon vorzunehmen. 

 

  
 
office@wirhabenrecht.at  www.wirhabenrecht.at 

7000 EISENSTADT, Colmarplatz 1   
Kanzleisitz +43 2682 62468 

 
 

 
Termine:   7. Jªnner  4. Februar     1. April 

   6. Mai   3. Juni  1. Juli   5. August  

   2. September 7. Oktober  4. November  2. Dezember 

NEU ab 2025: kostenlose Rechtsberatung mºglich 

 
Top 7 

 
Anfragen und Anregungen 
 
Der B¿rgermeister informiert, dass im Bereich des Gasthauses ĂZum Stickelbergñ eine 30 km/h 
Geschwindigkeitsbeschrªnkung eingerichtet werden soll. Nach einer Begutachtung des Ver-
kehrssachverstªndigen ist eine Verordnung des B¿rgermeisters erforderlich. 
 
F¿r die anstehenden StraÇenasphaltierungsprojekte werden Angebote eingeholt. 
 
GGR Renate Vollnhofer berichtet, dass in der Arbeitsgruppe - Familienfreundliche Gemeinde ca.  
10-15 Personen gute Arbeit leisten.  
 
Der B¿rgermeister berichtet, dass die beleuchteten Willkommenstafeln in Form der Tanne und 
des Basilisken aus dem Gemeindewappen bei den Ortseinfahrten nach Hollenthon aufgestellt 
werden. 20% der Gesamtkosten werden ¿ber die Dorferneuerung vom Land N¥ gefºrdert.  
 
GR G¿nter Reuscher fragt nach, wann die Setzungen nach dem Verlegen der Glasfaserleitungen 
beim FF Haus Stickelberg durch die Strabag saniert werden. 
 
F¿r den Glasfaserausbau der verbleibenden Hªuser im Gemeindegebiet wurde von den Gemein-
den der Region eine Gesellschaft gegr¿ndet. Bei der stattgefunden Gesellschafterversammlung 
wurde die Einreichung eines Fºrdercalls beschlossen. 

mailto:office@wirhabenrecht.at
http://www.wirhabenrecht.at/
tel:0043268262468
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Unsere Stellungspflichtigen des Jahrgangs 2006 
 
 
Am 29. u. 30. Oktober 2024 fand in der      
Hesser-Kaserne in St. Pºlten f¿r f¿nf       
Hollenthoner Stellungspflichtige die        
Musterung statt. 
 
Die Burschen starteten am Dienstag um 
04:30 in der Fr¿h mit einem Bus, der  
gemeinschaftlich von den umliegenden  
Gemeinden organisiert wurde und durften 
dabei erste Kasernenluft schnuppern.  
 
Nach R¿ckkunft folgten unsere Jugendlichen 
der Einladung ins Gasthaus Posch, wo sie 
von B¿rgermeister Manfred Grundtner schon 
erwartet und im Namen der Gemeinde  
Hollenthon zum Essen eingeladen wurden.  

V.l.n.R.: Breitsching Tim, Spanring Max, Vollnhofer Rene, Steinermann 
Philipp und Beisteiner Jonas mit Bgm. Manfred Grundtner 

Bildband der Buckligen Welt ĂIn Vielfalt verbundenñ 

Der Bildband, entstanden im Rahmen 
eines EU-gefºrderten LEADER-Projekts, 
bietet auf 180 Seiten einen einzigartigen 
Einblick in die Schºnheit und Vielfalt der 
Region. Atemberaubende Bilder von 
Fotograf Walter Strobl und spannende 
Geschichten von Journalistin Cornelia 
Rehberger laden dazu ein, die 32 Ge-
meinden der Bezirke Neunkirchen und 
Wiener Neustadt-Land von einer neuen 
Seite zu entdecken.  

Zu kaufen gibt es den 
Bildband in der B¿cherei 
Scherz-Kogelbauer in 
Kirchschlag, am  
Gemeindeamt Hollenthon 
oder online unter  
www.scherz-kogelbauer.at 
 

zum Preis von ú 39,90 

V.l.n.R.: Bgm. Manfred Grundtner, BH Mag. Markus Sauer, Franz Piribauer, Christian Grill 
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Schneerªumung entlang der  
Grundst¿cksgrenzen 

 

 
Wir mºchten wieder darauf hinweisen, dass laut Ä 93 Abs. 1 der StraÇenverkehrsordnung  
Liegenschaftsbesitzer im Ortsgebiet verpflichtet sind, die Gehsteige entlang der ganzen Liegen-
schaft zwischen 6.00 und 22.00 Uhr zu rªumen und bei Glatteis zu bestreuen. Ist kein Gehsteig 
vorhanden, so  ist der StraÇenrand in der Breite von 1 Meter zu sªubern und zu bestreuen.  
 
Ausgenommen von dieser Bestimmung sind Eigent¿mer von unverbauten, land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Liegenschaften.  Weiteres haben Grundeigent¿mer auch die Pflicht zur  
Beseitigung von Gefahren der Dachlawinen.  
 
Bei nicht Einhalten ist mit einer Verwaltungsstrafe und Schmerzensgeldforderung zu rechnen! 
Bitte zu beachten, dass die Verantwortungspflicht nicht entfªllt, auch wenn mal von Seiten der 
Gemeinde gerªumt wird. Wir danken f¿r Ihr Verstªndnis. 

Schneerªumung auf verparkten StraÇen 
 
Wir und unsere externen Dienstleister sind sehr bem¿ht, die Rªumung und Streuung aller  
StraÇen zu vollster Zufriedenheit der Anrainer durchzuf¿hren. Eine besondere Herausforderung 
stellen leider jeden Winter schmale und/oder verparkte StraÇen dar. Damit eine "unfallfreie"  
Rªumung garantiert werden kann, bitten wir alle Betroffenen, ihr Auto ganz an den StraÇenrand 
zu parken.     Vielen Dank f¿r Ihr Verstªndnis. 

Aufkleber im ºffentlichen Raum:  
Ein wachsendes Problem 

 
In der ¥ffentlichkeit sorgen Sticker auf Verkehrsschildern, 
StraÇenlaternen, Stromkªsten und der Bushaltestellen          
zunehmend f¿r Diskussionen.  

Sie sind nicht nur eine Form von Vandalismus, sondern stellen 
oft auch ein Sicherheitsrisiko dar. Verkehrsschilder, die durch 
Verschmutzung oder Beklebung unlesbar werden, kºnnen die 

Orientierung von Autofahrern und 
FuÇgªngern erschweren.  

Die Entfernung solcher Sticker        
erfordert meist erhebliche  
Ressourcen. Oft werden spezielle              
Reinigungsmittel oder Werkzeuge         
eingesetzt, um die Schilder zu       
sªubern, was kostspielig und zeitintensiv ist.  
 
Wir ersuchen daher, das Bekleben von ºffentlichen Einrichtungen in 
Zukunft zu unterlassen.  
 
Wer erwischt wird, muss mit einer Strafe rechnen.  
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N¥ Heizkostenzuschuss 
Der neue N¥ Heizkostenzuschuss f¿r 2024/25 ist seit dem  
21. Oktober 2024 beantragbar. Als Voraussetzung gilt  unter  
anderem, dass seit mindestens sechs Monaten vor Antragstellung 
der  Hauptwohnsitz in Niederºsterreich  gemeldet sein muss und die  
monatlichen Bruttoeink¿nfte den jeweiligen Ausgleichszulagenricht-
satz nicht   ¿berschreiten bzw. man eine Mindestpension oder   
Leistung aus der Arbeitslosenversicherung bezieht.  
 
Der Zuschuss betrªgt einmalig 150 Euro. 
 

Antragsfrist: 21. Oktober 2024 bis 31. Mªrz 2025 

Alle Details findet man auf der Webseite des Landes Niederºsterreich. Antrªge sind beim Amt 
der N¥ Landesregierung - Abteilung Soziales und Generationenfºrderung mºglich. 

 
Mitzubringen sind auf jeden Fall 

¶ die E-Card 

¶ letzter Kontoauszug ¿ber den Erhalt der Pension bzw. 

¶ letzt g¿ltiger Pensionsbescheid 

Agrarische de-minimis Beihilfen 
 
Bis 31. Mªrz 2025 besteht wieder die Mºglichkeit f¿r alle Landwirte, welche Besamungen bei 
Rindern durchf¿hren haben lassen, die Fºrderung am Gemeindeamt zu beantragen.  

Outdoorsportarten wie Mountainbiken erfreuen sich 
unbestreitbar immer grºÇerer Beliebtheit. Durch 
das offizielle Befahr- oder Begehbarmachen von 
einzelnen Strecken kºnnen vor allem Besucherin-
nen und Besucher von auÇerhalb, die meistens 
nicht ortskundig sind, gezielt geleitet werden. Dar-
¿ber  hinaus gewªhrleistet ein richtig und gut be-
schildertes Streckennetz ein attraktives Freizeitan-
gebot f¿r Einheimische und Touristen. Dies wirkt 
illegalen Fahrten auf nicht freigegebenen Strecken 
entgegen. Bei offiziellen, beschilderten und gewar-
teten Strecken greift eine Wegehalterhaftpflichtver-
sicherung, die seitens des Amtes der N¥ Landesre-
gierung mit einer Versicherungssumme von ú 5 Mi-
o. abgeschlossen wurde. Diese gilt unter anderem 
f¿r alle Wald- bzw. Grundeigent¿merinnen und -
eigent¿mer sowie Wegehalterinnen und Wegehal-
ter, die       einen Weg f¿r eine touristische Nutzung 

zur Verf¿gung stellen, sowie auf sªmtlichen Wegen 
im Land Niederºsterreich. Ausnahmen bestehen 
zum Beispiel bei Motorsportarten oder Klettern. 
Durch diese Versicherung besteht Schutz bei Sach-
, Personen- und Vermºgensschªden. Eine Haftung 
der f¿r den Weg verantwortlichen Personen tritt nur 
bei vorsªtzlichem oder grob fahrlªssigem Verhalten 
ein. Besteht bereits eine andere Versicherung, die 
in solchen Fªllen greift, sind Schªden zunªchst bei 
dieser zu melden.  
 
 
Detaillierte Informationen stehen hier per Download zur Verf¿gung: 

 
 
Quelle: Mag. Mario Gnesda, LL.M. 
und Mag. Manuela Hahn ( Aon Aus-
tria GmbH)  

 
Allgemeine Informationen f¿r Grundst¿ckseigent¿mer  

und Wegehalter 

https://www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/NOe_Heizkostenzuschuss.html
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M¦LLABFUHRTERMINE DER GEMEINDE HOLLENTHON 2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*)  Achtung!!!  An diesen Tagen verschiebt sich der M¿llabfuhrtag 
 

N¥LI  
jeden Dienstag von 6.30 ï 7.30 Uhr und Freitag von 11.00 ï 12.00 Uhr  

jeden 1. Dienstag im Monat von 18.00 ï 19.00 Uhr abzugeben in der Garage  
im alten Gemeindehaus (unterhalb der RAIKA) 
 

Altpapier 
 
 

Der Sammelcontainer befindet sich an der R¿ckseite vom alten Feuerwehrhaus. Der Container 
ist an Feiertagen, sowie am Wochenende von Sa 12:00 Uhr bis Mo 06:30 Uhr versperrt.  
 
Siloplastikentsorgung    
 

von 8.30 ï 9.30 Uhr am Lagerplatz der Gemeinde in der Waldsiedlung 
03. Jªnner, 07. Mªrz, 02. Mai, 04. Juli, 05. September, 07. November 
  
Sperrm¿ll-,  Altmetall- und Problemstoffsammlung 2025 
 
 

Freitag,    11. April        -      13.00 bis 17.00 Uhr     
Samstag, 12. April        -       09.00 bis 12.00 Uhr 
 
Freitag,    10. Oktober   -      13.00 bis 17.00 Uhr     
Samstag, 11. Oktober  -        09.00 bis 12.00 Uhr 
 
 

Problemstoffe jeweils NUR SAMSTAGS! 
 
Sperrm¿ll-, Problemstoff- u. Altmetallsammlung am  
Sperrm¿llsammelplatz bei der Sportanlage!!! 

  Restm¿ll Gelber Sack Sammelzentrum 

Jªnner 2., 30. 10. *) 
  

 
ALTKLEIDER, ELEKTRO 
KLEINGER TE  u.  

BILDSCHIRMGER TE bis zu 
einer Kantenlªnge von max. 
50 cm, AKKUS, BATTERIEN, 
ENERGIESPARLAMPEN  
u. NEONR¥HREN kºnnen  
im Sammelzentrum  

ï Alte Rettungsgarage ï 
 in Hollenthon  

angeliefert werden. 

Februar 27. 6. 

Mªrz 27. 6. 

April 24. 3., 30.*) 

Mai 22. 28.*) 

Juni 21.*) 26. 

Juli 17. 24. 

August   14. 21. 

September    11. 18. 

Oktober 9. 16. 

November 6. 13. 

Dezember 4., 31. 12.*) 
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Mutter - Eltern - Beratung  2025 
Dr. Helga Huber 

 
findet jeden 2. Dienstag im Monat 

        von 8.00 bis 9.00 Uhr statt 
 
 

14. Jªnner    13. Mai           16. September 
11. Februar    10. Juni           14. Oktober 
11. Mªrz    Juli entfªllt   11. November 
08. April    12. August   09. Dezember 

Notar-Sprechtage 2025 
Mag. David Wuscher 

 
findet jeden 2. Dienstag im Monat 

        ab 16:30 Uhr statt 
 

14. Jªnner    13. Mai           09. September 
Februar entfªllt   10. Juni           14. Oktober 
11. Mªrz    08. Juli   11. November 
08. April    August entfªllt   09. Dezember 
 
Um telefonische Anmeldung am Gemeindeamt unter 02645/7200 oder  
im Notariat in Kirchschlag unter 02646/2223 wird gebeten. 

 

Bausprechtage 2025 
 

Bausachverstªndiger  

BM Ing. Matthias Scheibenreif  
 

findet jeden 3. Freitag im Monat vormittags statt 
 

um Voranmeldung wird gebeten! (am Gemeindeamt unter 02645/7200) 
 

17. Jªnner    16. Mai           19. September 
21. Februar   13. Juni           17. Oktober 
21. Mªrz    18. Juli   21. November 
18. April    22. August   19. Dezember 
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Unseren Jubilaren Herzlichen Gl¿ckwunsch 

Am Foto v.l.n.r.: Vbgm. Schwarz Hubert, Hºller Maria & Willibald (goldene Hochzeit), Bgm. 
Grundtner Manfred, Fellner Renate (80)  Fellner Karl, GR Zitterbayer Robert.  

Nicht am Foto:  
Neum¿ller Maria (80), Handler Juliana (80), Baumgartner Wilhelm (85),  
Grill Marianne & Matthias (Eiserne Hochzeit) 
 
 

Am 14. November luden wir wieder alle Jubilare des 2. Halbjahres zur Feier ins GH ĂZum Stickel-
bergñ ein. Wir w¿nschen auf diesem Wege nochmal alles erdenklich Gute und vor allem  
Gesundheit. 

Das Licht der Welt erblickteé 

Schwarz David,  

Hollenthon, Fºhrengasse 
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Meine_Wahlkarte & Meine_Wahlinfo zur      
Gemeinderatswahl 2025 
 
 
 
 
.  
 
 

 
Wir mºchten seitens der Gemeinde unsere B¿rgerinnen und B¿rger bei der bevorstehenden Gemeinderats-
wahl optimal unterst¿tzen. Deshalb wird Ihnen im Dezember eine ĂAmtliche Wahlinformation - Gemeinderats-
wahl 2025ñ zugestellt. Achten Sie daher bei all der Papierflut, die anlªsslich der Wahl und der Vorweihnachts-
zeit verschickt wird, besonders auf unsere Mitteilung (siehe Abbildung). 
 
Diese ist mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet eine Buchstaben/Ziffernkombination f¿r die Beantra-
gung einer Wahlkarte im Internet sowie einen schriftlichen, abtrennbaren Wahlkartenantrag mit R¿cksendeku-
vert. 
.  
Doch was ist mit all dem zu tun? 
 
Zur Erleichterung der Wahlabwicklung sollte der personalisierte Abschnitt sowie ein amtlicher Lichtbildausweis 
zur Wahl am 26. Jªnner 2025 ins Wahllokal mitgebracht werden.  
 
Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wªhlen kºnnen, dann wird die fr¿hzeitige Beantragung einer 
Wahlkarte f¿r die Briefwahl empfohlen. Zur Beantragung einer Wahlkarte stehen drei Mºglichkeiten zur Verf¿-
gung: Persºnlich im Gemeindeamt, schriftlich mit der beiliegenden personalisierten Anforderungskarte mit 
R¿cksendekuvert oder elektronisch im Internet. Mit dem personalisierten Code auf der ĂAmtlichen Wahlinfor-
mationñ, Ablichtung eines amtlichen Lichtbildausweises, Eingabe der Reisepassnummer oder mitttels digitaler 
Signatur kann rund um die Uhr unter www.meinewahlkarte.at eine Wahlkarte beantragt werden. 
 
Unsere Tipps: Die Wahlkarte sollte mºglichst fr¿hzeitig beantragt werden, um eine zeitgerechte Zustellung zu 
ermºglichen. Wahlkarten kºnnen nicht per Telefon beantragt werden! Der letztmºgliche Zeitpunkt f¿r  
schriftliche und Online-Antrªge ist Mittwoch, der 22. Jªnner 2025, 24:00 Uhr bzw. wenn eine Abholung durch 
den Antragsteller oder einen Bevollmªchtigten gewªhrleistet ist, 
kºnnen schriftliche Antrªge bis Freitag, den 24. Jªnner 2025, 12:00 
Uhr erfolgen. Eine Persºnliche Antragsstellung ist ebenso bis Freitag, 
den 24. Jªnner 2025, 12:00 Uhr mºglich. 
 
Die Zustellung der Wahlkarte erfolgt fr¿hestens ab Anfang Jªnner 
2024 eingeschrieben an Ihre angegebene Adresse. 
 
Wªhlen mit Wahlkarten: 
 
Vor dem Wahltag: 
Per Briefwahl, die Wahlkarte muss bis spªtestens  
26. Jªnner 2025 um 6:30 Uhr bei der Gemeinde einlangen 

 
Am Wahltag: 
Durch persºnliche Stimmabgabe in jedem Sprengel Ihrer  
Gemeinde.Wªhrend der ¥ffnungszeiten kann die unterfertigte   
Briefwahlkarte in Ihrem Wahllokal abgegeben oder durch Boten  
¿berbracht werden. 
Beim Besuch der besonderen (Ăfliegendenñ) Wahlbehºrde (nur inner-
halb des Gemeindegebietes mºglich) 
 
 
 
Achtung: Die angebrachten Barcodes auf der ĂAmtlichen Wahlinformationñ dienen lediglich der automatisierten 
und raschen Verarbeitung bei der Wahlkartenantragstellung sowie bei der Wahldurchf¿hrung im Wahllokal.  

VERWENDEN SIE BITTE F¦R DIE 
WAHLKARTENANTR GE DIESE AMTLICHE 
WAHLINFORMATION! ï SIE ERLEICHTERN UNS 
WESENTLICH DIE ARBEIT! 
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Die  Kindergarteneinschreibung  
 

f¿r das Jahr 2025/26  
 
findet am Mittwoch,  

den 15.01.2025 von 13
00
 bis 14

00
 Uhr statt.  

 
Bitte die Datenblªtter von der Gemeindehomepage downloaden und  
ausgef¿llt bei der Einschreibung mitbringen. 
  
Bei Fragen melden Sie sich bitte bei Kdg.l. Ivana Schwarz  (02645/7205) 

 

Jahresr¿ckblick Kindergartenjahr 2024 
 

Derzeit besuchen 28 Kinder den Kindergarten und bis zum Kindergartenjahresende werden 
noch einige dazukommen. Davon sind 7 Kinder im letzten, verpflichtenden Kindergartenjahr. 2 
Kinder sind unter 3 Jahre und ab Jªnner werden es 3. 
Uns ist es ein groÇes Anliegen, dass sich die Kinder wohlf¿hlen, mit Wertschªtzung begeg-
nen, und dass sie Freude und SpaÇ haben. 
 

Unsere Schulanfªnger wurden von dem Projekt ĂDie Stiftprofisñ durch Sophie Grill begleitet. 
Das Projekt wurde von Tut Gut und der Gemeinde finanziert. Danke daf¿r. 
 

Ein besonderes Highlight war der Ausflug mit den Schulanfªngern, zur Familie Spitzer in      
Hollenthon. Die Kinder durften Schafe f¿ttern und bekamen Einblick in die Arbeit am Bauern-
hof, was aus Schafwolle hergestellt werden kann und vieles mehr. Zum Abschluss gab es f¿r 
jedes Kind ein Eis. 
Die Feuerwehr gestaltete einen interessanten Vormittag, wobei Helme aufgesetzt werden 
durften und die Kinder sich mit der Trage transportieren lassen durften. 
GroÇes Interesse und rege Teilnahme gab es beim Familienwandertag in Stickelberg.  
 

Heuer fand das Laternenfest vorm Pfarrheim in Hollenthon statt, das von sehr vielen Gªsten 
besucht wurde. AnschlieÇend gingen wir zum Betreuten Wohnen, wo gemeinsam gesungen 
wurde. Danach marschierten wir zum Pfarrheim zur¿ck. Durch Unterst¿tzung des Elternbei-
rats gab es eine kºstliche Agape. Ein herzliches Dankeschºn auch an den Hrn. Pfarrer      
Florian, der uns dies ermºglicht hat und an alle, die uns mit Selbstgebackenem versorgt       
haben. 
 

Die Kooperation zwischen der VS-Hollenthon und dem Kindergarten ist uns ein groÇes          
Anliegen. Die Schulclubkinder nahmen an einer Turnstunde in der Volksschule teil. Diese be-
sondere Turnstunde machte allen Kindern groÇen SpaÇ. Im Mªrz 2025 findet ein Vorlesevor-
mittag mit den Volksschulkinder im Kindergarten statt.  Die Buskosten daf¿r ¿bernimmt dan-
kenswerterweise die Gemeinde. 
 

Busunternehmen Schwarz und Oberger sind f¿r die tªglichen Kindergartenfahrten zustªndig. 
 

Die Mitarbeiter der Gemeinde Franz Grundtner, Roman Schwarzl  und Nicole F¿hringer unter-
st¿tzten uns das ganze Kindergartenjahr hindurch mit ihrem handwerklichen Geschick. 
Im Sommer bekam die Gruppe 2 eine neue Akustikdecke und einen neuen Wandanstrich. 


